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RS Vwgh 1993/10/13 92/03/0191
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1993

Index

50/01 Gewerbeordnung

92 Luftverkehr

Norm

GewO 1973 §1 Abs2;

GewO 1973 §1 Abs4;

LuftfahrtG 1958 §116 Abs1;

Rechtssatz

Regelmäßig wird eine Absicht der Wiederholung dann angenommen werden dürfen, wenn die Begleitumstände einer

einmaligen Handlung so geartet sind, daß aus ihnen geschlossen werden kann, es werde mit dieser einmaligen

Handlung nicht sein Bewenden haben (Hinweis E 21.6.1954, 3051/52).
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